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.qO? (leT' ßoiln~~;eE. zu den steno[5T'aphischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses flir VerfassUllGs- und RechtsangeleceIh"'1eiten 

liber den Beschluß des Nationalrates vom 14. Feber 1973," betreffend 
einen Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die ErGänzung des Europäischen übereinkommens 
liber die Rechts~ilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 und die Er
leichterung seiner Anwendung 

Durch den vorliegenden Beschluß des Nationalrates sollen auch 
nach den Inkrafttreten des Euronäischen übereinkommens über die Rechts
hilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 eine Reihe von Vereinfachungen 
im Verhältnis z':lischen Österreich und der Schweiz aufrechterhalten 
bzw. neu eingeführt werden. ~/lei tars "'[erden bestim...rr.te, irr. TIul tilateralen 
übereinkolli~en nicht oder nur grundsätzlich behandelte Fragen geregelt 

sm .. ie die Anviendung gel'iisser österreichischer und schweizerischer 
Vorbehalte im Verhältnis zwischen den beiden Staaten präzisiert 
und tei.lweise eingeschränkt. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des vorliegenden 
Vertra~es die Ermssung eines besonderen Bundesgesetzes im Sinne des 
Art. 50 Abs. 2 B-VG zur tberführung des Vertragsinhaltes in die inner
staatli.che Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der AusschuS für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten hat die 
gegenständliche Vorlage in seiIer Sitzung vom 20. Feber 1973 in Ver
handlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheten. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Verfassungs
und Rechtsangelegenheiten somit den Antrag, der Bundesrat wolle 
beschließen: 

Gegen elen Beschluß des Nationalrates vom lL~. Feber 1973, be
treffend einen Vertrag zwischen der Republik Österreich und der 
Scb~'leizerischen Eidgenossenschaft über die Ergänzung des Europäischen 

Ubereinko~~ens über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 
und die Erleichterung seiner Anwendung, wird kein Einspruch erhoben. 

Rem p 1 bau e r 
Berichterstatter 

Wien, am 20. Feber 1973 

Dr. F ruh s tor f e r 
Obmann 
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